
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Frank’s racing point 

         

Geltungsbereich 

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme 
der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des 
Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. 
 
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden. 

         

Vorbehalt 

Wir sind berechtigt, abweichend von Ihrer Bestellung geänderte oder angepasste Produkte zu 
liefern, soweit deren Funktionstauglichkeit dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird. Uns 
bleibt das Recht zu Teillieferungen und Teilfakturierungen (Teilberechnung) ausdrücklich 
vorbehalten. Falls die Ware oder Dienstleistung nicht mehr verfügbar sein sollte, behalten wir 
uns vor, diese nicht zu erbringen und den Rücktritt vom Vertrag zu erklären.  

         

Angebote 

Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Bestelllungen gelten erst dann als 
angenommen, wenn sie von uns mündlich oder schriftlich bestätigt sind. 
 
Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in 
Prospekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen sowie Modell-, Konstruktions- und 
Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne dass 
hieraus Rechte gegen uns hergeleitet werden können. 
 
Soweit eine Software-Lizenz eines von uns vertriebenen Software-Betreibers verwendet wird, 
gelten die Bedingungen des dortigen Software-Lizenz-Vertrages. 

         

Preise 

Alle abgedruckten oder gespeicherten Preisangaben in unseren Katalogen, Preislisten, 
elektronischen Medien und dergleichen sind freibleibend. 
 



Unsere Preise gelten grundsätzlich ab Lager. Bei Versand werden zusätzlich Versandkosten 
berechnet. Bei Anlieferung werden Anfahrtskosten entsprechend unserer jeweiligen Preisliste 
berechnet. 
 
Bei Lieferung ins Ausland gelten unsere Preise exklusive Umsatzsteuer. Ausnahme sind 
Lieferungen innerhalb der EU, sofern der Empfänger bei Bestellung keine USt-ID-Nr. angibt.  
 
Bei Wartungs- und Serviceverträgen richtet sich die Vergütung nach der geleisteten 
Arbeitszeit zzgl. der Anfahrt. In unseren abgedruckten Preisen ist kein Anspruch auf Support 
enthalten. Wir können Ihnen jedoch bei vielen Produkten weiterhelfen oder Sie an den 
Hersteller vermitteln. 
 
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis sofort, ohne Abzug, bei Übergabe der Ware 
fällig. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 4% p.a. über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu fordern, 
mindestens jedoch 9% p.a. 

         

Liefer- und Leistungstermine 

Die von uns genannten Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
 
Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
Sie beginnt mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller 
Einzelheiten der Ausführung und verlängern sich unbeschadet unserer Rechte bei 
Kundenverzug um die Zeit, die der Kunde in Verzug ist. Teillieferungen sind zulässig. 
 
Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von 
Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie 
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, behördliche Anordnungen 
etc., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir 
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen 
uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 
Wird uns durch die vorgenannten Umstände die Leistung unmöglich oder unzumutbar, so 
werden wir von der Leistungsverpflichtung frei. Zum Schadenersatz sind wir in diesen Fällen 
nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten verpflichtet. 
Sofern die Lieferverzögerung länger als zwei Monate andauert, ist der Vertragspartner 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

         

Versand und Gefahrenübergang 

Entsprechend des seit dem 01.01.2002 geltenden Gewährleistungsrechts beträgt die 
Gewährleistungsfrist 24 Monate gerechnet ab Auslieferung. 



Das heißt, dass der Käufer von uns bis zu 24 Monate nach Lieferung Abhilfe verlangen kann, 
wenn an dem gekauften Produkt nachweislich bereits beim Kauf Mängel vorhanden waren. 
Werden Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung. 
 
Die Gewährleitung wird entsprechend der Gewährleistungsbedingungen der Hersteller 
realisiert. Sie schießt nicht evt. Folgeschäden oder zusätzliche Aufwendungen an der Software 
ein.  
Der Kunde hat durch geeignete Maßnahmen wie Datensicherung, Festplattenspiegelung, ect. 
diese selbst abzusichern um den Wiederherstellungsaufwand gering zu halten. 
 
Falls der Käufer verlangt, dass die Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten 
Ort vorgenommen werden, können wir diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die 
Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten 
zu unseren jeweils gültigen Stundensätzen und Anfahrtskosten zu zahlen sind. 
 
Zeigt der Käufer einen Mangel an einem unserer Produkte an und stellt sich bei dessen 
Überprüfung durch uns bzw. durch den Hersteller heraus, dass dieses frei von 
Gewährleistungen unterliegenden Mängeln ist, hat der Käufer die uns durch die unbegründete 
Mängelanzeigen entstandenen Prüf- bzw. Testkosten einschl. evtl. entstandener Frachtkosten 
zu erstatten. Die Beweislast für die Begründetheit der Mängel trägt der Käufer. 
 
Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht 
abtretbar. 

         

Eigentumsvorbehalte 

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen 
gegen den Vertragspartner aus der gesamten Geschäftsbeziehung, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, unser Eigentum (Vorbehaltsware). Hiervon erfasst sind auch solche 
Forderungen, die auf gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beruhen. 
 
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir 
Forderungen gegenüber dem Vertragspartner in laufende Rechnung buchen ( Kontokorrent-
Vorbehalt ). Bei schuldhaftem vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. 
 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang des 
zufälligen Unterganges, insbesondere Diebstahl, Feuer-, Bruch- und Wasserschäden auf 
eigene Kosten zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung 
nachzuweisen. Er hat auf seine Kosten Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an 
der Vorbehaltsware durchzuführen, sofern solche erforderlich sind. 
 
Der Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu veräußern, jedoch nur mit der Einschränkung, dass er von seinen Kunden Zahlungen erhält 
oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst dann übergeht, wenn 
dieser seine Zahlungspflichten vollständig erfüllt hat. 
 



Für den Fall der Weiterveräußerung tritt er uns bereits jetzt die ihm aus der 
Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und sonstigen Ansprüche ( einschließlich 
MWSt. ) gegen seinen Abnehmer oder Dritte mit allen Nebenrechten ab, und zwar 
unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Weiterbearbeitung weiter verkauft 
worden ist. 
 
Wir nehmen diese Abtretung an. Der Vertragspartner ist berechtigt, die ihm aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen auch nach Abtretung einzuziehen, solange er 
Verordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug kommt. 
 
Empfangenes Geld hat er treuhänderisch zu verwahren und an uns abzuführen, soweit unsere 
Forderung noch besteht. Bearbeitet der Vertragspartner Vorbehaltsware, bildet er sie um oder 
verarbeitet er dies mit anderen Waren, so wird dies stets für uns vorgenommen und es steht 
uns das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten 
Vorbehaltsware zu den anderen Waren zur Zeit der Be- oder Verarbeitung zu. Seine durch 
Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Ware mit anderen Sachen etwa 
entstehenden Miteigentumsanteile überträgt der Vertragspartner schon jetzt auf uns, wir 
nehmen diese Übertragung an. der Vertragspartner wird die Sache für uns mit kaufmännischer 
Sorgfalt verwahren.  
 
Die ihm aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen die Vorbehaltsware betreffenden 
Rechtsgrund zustehenden Forderungen tritt der Vertragspartner schon jetzt in Höhe des 
Wertes des Miteigentumsvorbehaltes an uns, zu unserer Sicherung sämtlicher Forderungen 
aus der Geschäftsbeziehung ab, und wir nehmen diese Abtretung an. 
 
Auf unser Verlangen hat der Vertragspartner die Abtretung seinen Drittschuldnern 
anzuzeigen, diese aufzufordern, nur noch an uns zu leisten und uns im übrigen alle zur 
Geltendmachung der Forderung erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zur Verfügung zu 
stellen. Wir sind nach unserer Wahl auch selbst zur Offenlegung der Abtretung berechtigt. 
 
Die Geltendmachung von Rechten aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt im Falle des 
Zahlungsverzuges unseres Vertragspartners einschließlich des Herausgabeverlangens gelten 
nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt. In der 
Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. 
 
Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder die 
abgetretenen Forderungen hat der Vertragspartner uns dies sofort schriftlich und unter 
Übergabe der für die Intervention notwendigen Unterlagen anzuzeigen. 
 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gem. §771 ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den entstandenen 
Ausfall. 

         

Rechte Dritter 

Bei Software erwirbt der Vertragspartner lediglich das Nutzungsrecht an der gekauften 
Software. Die Lizenzbedingungen des Herstellers nach dem Öffnen der versiegelten 
Verpackung bzw. bei Benutzung unversiegelter Datenträger sind rechtsverbindlich gültig. Es 



dürfen keine Kopien von Software oder Dokumentationen angefertigt werden, sofern dies 
nicht ausdrücklich gestattet ist. 

         

Datenschutz 

Wir weisen gemäß unserer Verpflichtung aus dem Datenschutzgesetz darauf hin, dass wir die 
zur Durchführung des Geschäftsablaufes erforderlichen Daten unserer Vertragspartner 
elektronisch speichern. 

         

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz des Verkäufers, sofern die Vertragsparteien 
Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen sind. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 

         

Salvatorische Klausel 

Alle in den Allgemeinen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen sind teilbar und getrennt 
von den übrigen Bestimmungen zu beurteilen, sofern eine oder mehrere Bestimmungen 
unwirksam oder unvollstreckbar sind. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
oder nicht Vertragsbestandteil geworden sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien bereits 
jetzt, in Verhandlungen einzutreten, die zum Ziel haben, die unwirksame Bestimmung durch 
eine solche Klausel zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien mit der 
bisherigen Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben. 

 


